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Rechtssatz

Für die Erfüllung des besonderen Tatbestandsmerkmales des "überwiegenden Zufallens des Gewinns" als

Tatbestandsvoraussetzung der Haftung nach § 67 Abs. 3 ASVG (die zu der nach § 128 UGB bestehenden, gerichtlich

geltend zu machenden Haftung hinzutritt, diese also nicht etwa zu Lasten der Gebietskrankenkasse einschränkt), reicht

es nicht aus, dass der dem betre@enden Gesellschafter zukommende Gewinn auf Grund gesellschaftsrechtlicher

Regeln seinem Kapitalkonto gutgebracht wurde. Der Zweck der Haftung nach § 67 Abs. 3 ASVG ist es nämlich,

denjenigen in eine (vereinfacht mit Bescheid geltend zu machende) besondere sozialversicherungsrechtliche Haftung

zu nehmen, der der Gesellschaft als Beitragsschuldner (wenngleich dies auf Grund des Gesellschaftsvertrages

berechtigterweise geschehen wäre) im Wege der Verteilung des erzielten Gewinns (durch Buchung auf ein Privatkonto

oder auf andere Weise) Mittel entnommen hat, während im selben Zeitraum Sozialversicherungsbeiträge unberichtigt

geblieben sind. Wesentlich ist also, dass bei der Gesellschaft durch das "Zufallen des Gewinns" an einen Gesellschafter

auch eine Vermögensverminderung eingetreten ist. Wurde der Gewinn hingegen überwiegend auf dem Kapitalkonto

des Gesellschafters belassen, so stand er der Gesellschaft und in weiterer Folge ihrer Konkursmasse ohnehin zur

Verfügung, sodass insoweit eine abweichende Vermögenszuordnung nicht vorgenommen wurde.Für die Erfüllung des

besonderen Tatbestandsmerkmales des "überwiegenden Zufallens des Gewinns" als Tatbestandsvoraussetzung der

Haftung nach Paragraph 67, Absatz 3, ASVG (die zu der nach Paragraph 128, UGB bestehenden, gerichtlich geltend zu

machenden Haftung hinzutritt, diese also nicht etwa zu Lasten der Gebietskrankenkasse einschränkt), reicht es nicht

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2011080022_20121219X07#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2011080022_20121219X07#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008147&Artikel=&Paragraf=67&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1955/189/P67/NOR40150987
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1955/189/P67/NOR40119799
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1955/189/P67/NOR40118686
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1955/189/P67/NOR40114483
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1955/189/P67/NOR40080745
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1955/189/P67/NOR12093521
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001702&Artikel=&Paragraf=128&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/drgbl/1897/219/P128/NOR40069844
https://www.ris.bka.gv.at/eli/drgbl/1897/219/P128/NOR12021662
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/67
https://www.jusline.at/gesetz/ugb/paragraf/128
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/67


aus, dass der dem betre@enden Gesellschafter zukommende Gewinn auf Grund gesellschaftsrechtlicher Regeln

seinem Kapitalkonto gutgebracht wurde. Der Zweck der Haftung nach Paragraph 67, Absatz 3, ASVG ist es nämlich,

denjenigen in eine (vereinfacht mit Bescheid geltend zu machende) besondere sozialversicherungsrechtliche Haftung

zu nehmen, der der Gesellschaft als Beitragsschuldner (wenngleich dies auf Grund des Gesellschaftsvertrages

berechtigterweise geschehen wäre) im Wege der Verteilung des erzielten Gewinns (durch Buchung auf ein Privatkonto

oder auf andere Weise) Mittel entnommen hat, während im selben Zeitraum Sozialversicherungsbeiträge unberichtigt

geblieben sind. Wesentlich ist also, dass bei der Gesellschaft durch das "Zufallen des Gewinns" an einen Gesellschafter

auch eine Vermögensverminderung eingetreten ist. Wurde der Gewinn hingegen überwiegend auf dem Kapitalkonto

des Gesellschafters belassen, so stand er der Gesellschaft und in weiterer Folge ihrer Konkursmasse ohnehin zur

Verfügung, sodass insoweit eine abweichende Vermögenszuordnung nicht vorgenommen wurde.
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